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2129-4-1-U 

Gesetz 
zur Umsetzung des Gesetzes 

zum Schutz des Bodens in Bayern 

Vom 23. Februar 1999 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen
de Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des Senats 
hiermit bekannt gemacht wird: 

§ 1 

Bayerisches Gesetz zurAusführung 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

(Bayerisches Bodenschutzgesetz - BayBodSchG) 

Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 

Art. 6 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 

Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und 
Altlasten, Überwachung und Gefahrenabwehr 

MitteiJungs- und Auskunftspflichten 
Erstbewertung 
Ka tastermäßige Erfass ung 
Duldungspflichten, Entschädigung 
Ergänzende Vorschriften für schädliche Boden
veränderungen und Verdachtsflächen 
Sachverständige und Untersuchungsstellen 

Zweiter Teil 

Bodeninformationssystem 

Art. 7 Zweck des Bodeninforma tionssystems 
Art. 8 Inhalt des Bodeninformationssystems 
Art. 9 Mitwi rkungspflichten , Entschädigung 

Dritter Teil 

Aufgaben und Zuständigkeit, Anordnungen, Pflichten 
der Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen 

Art. l0 Aufgaben und Zuständigkeit 
Art. 11 Anordnungen 
Art.12 Pflichten der Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen 

Vierter Teil 

Schlussvorschriften 

Art. 13 Ausgleichsleistungen bei Beschränkung der land- und forst
wir tschaftlichen Bodennutzung 

Art. 14 Ordnungswidrigkeiten 

Erster Teil 

Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und 
Altlasten, Überwachung und Gefahrenabwehr 

Art . 1 
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

1 Die in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzge
setzes genannten Personen sind verpflichtet, konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenver
änderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich der zu-

ständigen Behörde mitzuteilen. 2Sie haben der zustän
digen Behörde auf Verlangen die zur Erfüllung der 
Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und 
diesem Gesetz erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Unterlagen vorzulegen. 3Die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 1 und 2 bestehen nicht, soweit sich die ver
pflichtete Person durch die Mitteilung oder Auskunft 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Ver
fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 

Art. 2 
Erstbewertung 

1 Die zuständige Behörde soll Flächen, bei denen auf 
Grund von Mitteilungen nach Art . 1 Satz 1, Art . 12 
Abs. 2 oder sonstiger Erkenntnisse Anhaltspunkte da
für bestehen, dass eine schädliche Bodenveränderung 
oder Altlast vorliegt, einer ersten Gefährdungsab
schätzung (Erstbewertung) unterziehen. 2Sie unter~ 
richtet das Landesamt für Umweltschutz und die be
troffene Gemeinde über das Ergebnis der Erstbewer
tung, wenn der Verdacht besteht oder feststeht , dass 
eine schädliche Bodenveränderung, von der auf Grund 
von Art, Ausbreitung oder Menge der Schadstoffe in 
besonderem Maße Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die 
Allgemeinheit ausgehen, oder eine Altlast vorliegt. 

Art. 3 
Katastermäßige Erfassung 

(1) Das Landesamt für Umweltschutz führt ein Ka
taster, in dem die von der zuständigen Behörde nach 
Art. 2 Satz 2 gemeldeten Flächen erfasst werden. 

(2) Die zuständige Behörde unterrichtet das Lan
desamt für Umweltschutz über die Durchführung und 
das Ergebnis sämtlicher Maßnahmen, die zur Unter
suchung, Überwachung oder Sanierung der im Ka taster 
erfassten Flächen vorgenommen werden. 

Art. 4 

Duldungspflichten, Entschädigung 

(1) IDer Grundstückseigentümer, der Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück und die 
Betroffenen nach §12 des Bundes-Bodenschutzge
setzes sind verpflichtet, der zuständigen Behörde und 
deren Beauftragten zur Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und diesem Ge
setz das Betreten der Grundstücke, Geschäfts- und 
Betriebsräume sowie die Vornahme von Ermittlungen 
und die Einrichtung von Messstellen zu gestatten. 
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2Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffent
liche Sicherheit und Ordnung ist auch der Zutritt zu 
Wohnräumen und die Vornahme von Ermittlungen in 
diesen zu gestatten. 3Das Grundrecht der Unverletz
lichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes, 
Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) wird insoweit einge
schränkt. 

(2) IBei Ausübung der Befugnisse nach Absatz 1 ist 
auf die berechtigten Belange der Betroffenen nach § 12 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes Rücksicht zu neh
men. 2Für Schäden, die den Betroffenen bei Ausübung 
der Befugnisse nach Absatz 1 entstehen, gilt Art. 11 
Abs. 1 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes in 
Verbindung mit Art. 70 Abs. 1 des Polizeiaufgaben
gesetzes entsprechend. 

Art. 5 
J 

Ergänzende Vorschriften für schädliche 
Bodenveränderungen und Verdachtsflächen 

(1) Schädliche Bodenveränderungen und Verdachts
flächen unterliegen, soweit erforderlich und nicht ab
weichend oder inhaltsgleich in anderen Rechtsvor
schriften geregelt, der Überwachung durch die zustän
dige Behörde. 

(2) IBei schädlichen Bodenveränderungen, von de
nen auf Grund von Art, Ausbreitung oder Menge der 
Schadstoffe in besoriderem Maße Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Ein
zelnen oder die Allgemeinheit ausgehen, kann die zu
ständige Behörde Sanierungsuntersuchungen, die Er
stellung eines Sanierungsplans und die Durchführung 
von Eigenkontrollmaßnahmen verlangen. 2Die §§ 13, 
14, 15 Abs. 2 und 3 sowie § 24 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes gelten entsprechend. -

Art. 6 

Sachverständige und Untersuchungsstellen 

(1) IDas Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung die Anforderungen an die Sachkunde, Zuver
lässigkeit und gerätetechnische Ausstattung der Sach
verständigen und Untersuchungsstellen, die Aufgaben 
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz oder nach die
sem Gesetz wahrnehmen, sowie Art und Umfang ihrer 
Aufgaben und die Vorlage der Ergebnisse ihrer Tätig
keit zu regeln. 2In der Rechtsverordnung können auch 
die von Sachverständigen oder den Leitern von Unter
suchungsstellen zu erfüllenden persönlichen Voraus
setzungen einschließlich einer Altersgrenze und son
stige bei Ausübung ihrer Tätigkeit einzuhaltende Ver
pflichtungen geregelt werden. 

(2) ISachverständige und Untersuchungsstellen, 
die nachweisen, dass sie den in der Rechtsverordnung 
nach Absatz 1 festgelegten Anforderungen genügen, 
werden auf Antrag durch das Landesamt für Wasser
wirtschaft zugelassen. 2Die Zulassung kann befristet 
und auf bestimmte Aufgabenbereiche beschränkt wer
den. 3Das Zulassungsverfahren, die Bekanntgabe der 
zugelassenen Sachverständigen und Untersuchungs
stellen sowie die Vora ussetzungen für den Widerruf der 
Zulassung werden in der Rechtsverordnung nach Ab
satz 1 geregelt. 

(3) Vergleichbare Zulassungen anderer Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Frei
staat Bayern. 

Zweiter Teil 

Bodeninformationssystem 

Art. 7 

Zweck des Bodeninformationssystems 

Um die geowissenschaftlichen Grundlagen für eine 
nachhaltige Sicherung der Funktionen des Bodens be
reitzustellen , wird beim Geologischen Landesamt ein 

. Bodeninformationssystem geführt. 

Art. 8 

Inhalt des Bodeninformationssystems 

Das Bodeninformationssystem umfasst von staat
lichen oder sonstigen öffentlichen Stellen erhobene 
Daten aus Untersuchungen über die physikalische, 
chemische und biologische Beschaffenheit des Bodens, 
die Daten der landesweit eingerichteten Bodendauer
beobachtungsflächen und der beim Geologischen 
Landesamt eingerichteten Bodenprobenbank sowie 
deren Auswertung und sonstige geowissenschaftliche 
Daten und Erkenntnisse. 

Art . 9 

Mitwirkungspflichten, Entschädigung 

IDer Grundstückseigentümer und der Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück haben den 
zustäncijgen Fachbehörden und deren Beauftragten 
auf Verlangen die zur Erfüllung der Aufgaben nach 
Art. 8 erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2Sie sind 
auch verpflichtet , den zuständigen Fachbehörden und 
deren Beauftragten das Betreten des Grundstücks 
sowie die Vornahme von Ermittlungen zu gestatten. 
3 Art. 4 Abs. 2 gilt entsprechend. 

Dri tter Teil 

Aufgaben und Zuständigkeit, Anordnungen, Pflichten 
der Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen 

Art. 10 

Aufgaben und Zuständigkeit 

(1) Die zuständige Behörde hat darüber zu wachen, 
dass die Bestimmungen des Bundes-Bodenschutz
gesetzes , dieses Gesetzes und der auf Grund dieser 

,Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen eingehalten 
und auferlegte Verpflichtungen erfüllt werden; sie 
wird hierbei von den dem Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen nachgeord
neten Fachbehörden unterstützt. 

(2) lZuständige Behörde im Sinn des Bundes
Bodenschutzgesetzes, dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen 
ist die Kreisverwaltungsbehörde. 2Sie beteiligt, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, bei Fragen fachlicher Art 
die wasserwirtschaftliche Fachbehörde; diese kann 
insoweit von den der zuständigen Behörde nach Art . 1 
Satz 2 und Art . 4 zustehenden Rechten und Befug
nissen Gebrauch machen. 

(3) IDie Vermittlung der Grundsätze der guten fach 
lichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung 
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nach § 17 Abs. 1 Satz 2 des Bundes-Bodenschutzgeset
zes obliegt den Landwirtschaftsbehörden. 2Das Amt 
für Landwirtschaft und Ernährung stellt fest, ob die 
sich aus den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 
ergebenden Anforderungen an die Gefahrenabwehr im 
Sinn von § 17 Abs. 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
eingehalten sind. 

(4) 1 Bei Fragen, die die landwirtschaftliche Boden
nutzung betreffen, entscheidet die zuständige Behörde 
im Einvernehmen mit dem Amt für Landwirtschaft 
und Ernährung. 2Bei Fragen, die die forstliche Boden
nutzung betreffen, entscheidet die zuständige Behörde 
im Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde; die 
den Forstbehörden obliegende Aufsicht über die Er
füllung der Vorsorgepflicht bei der forstwirtschaft
lichen Bodennutzung und die sachgemäße Waldbe
wirtschaftung bleibt unberührt. 

(5) Das Nähere über das Zusammenwirken der in 
den Absätzen 1 bis 4 genannten Behörden regelt das 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Um
weltfragen, soweit andere Staatsministerien betroffen 
sind, im Einvernehmen mit diesen, durch Verwal
tungsvorschrift. 

(6) Bei stillgelegten Deponien nach § 36 Abs. 2 
Satz 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
gelten bis zum Ende der Nachsorgephase die Zustän
digkeiten nach Abfallrecht. 

Art. 11 

Anordnungen 

Die zuständige Behörde kann Anordnungen treffen, 
soweit dies zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz 
oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts
verordnungen ergebenden Pflichten erforderlich ist. 

Art. 12 

Pflichten der Behörden und sonstiger 
öffentlicher Stellen 

(1) Staat, Gemeinden, Landkreise , Bezirke und son
stige juristische Personen des öffentlichen Rechts 
haben vorbildhaft dazu beizutragen, dass die Zielset
zungen und Grundsätze des § 1 des Bundes-Boden
schutzgesetzes erreicht werden. 

(2) Die in Absatz 1 genannten öffentlichen Stellen 
teilen ihre Erkenntnisse über die Besorgnis einer 
schädlichen Bodenveränderung sowie Anhaltspunkte 
dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder 
Altlast vorliegt, unverzüglich der zuständigen Behör
demit. 

Vierter Teil 

Schlussvorschriften 

Art. 13 

Ausgleichsleistungen bei Beschränkung der land
und forstwirtschaftlichen Bodennutzung 

(1) Über die Gewährung eines Ausgleichs nach § 10 
Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes entscheidet 
die zuständige Behörde im Einvernehmen mit dem 

Amt für Landwirtschaft und Ernährung oder der 
unteren Forstbehörde. 

(2) Die Staatsregierung wird ermächtigt, die Ein
zelheiten der Ausgleichsgewährung, insbesondere das 
Verfahren sowie Art und Umfang des Ausgleichsan
spruchs, durch Rechtsverordnung zu regeln. 

Art. 14 

Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark 
kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Art . 1 Satz 2 oder Art. 9 Satz 1 verlangte 
Auskünfte nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erteilt oder Unterlagen nicht 
vorlegt, 

2. entgegen Art. 4 Abs. 1 oder Art. 9 Satz 2 das Be
treten eines Grundstücks , eines Wohn-, Geschäfts
oder Betriebsraumes oder die Vornahme von Er
mittlungen nicht gestattet oder 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 5 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 13 Abs. 1 oder § 15 Abs. 2 Sätze 1, 
3 oder 4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes zuwider
handelt, 

4. entgegen Art. 5 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 
Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes eine Mit
teilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht . 

§2 

Änderung des Bayerischen Abfallwirtschafts
und Altlastengesetzes 

Das Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und sonsti
gen Entsorgung von Abfällen und zur Erfassung und 
Uberwachung von Altlasten in Bayern (Bayerisches 
Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - BayAbfAlG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 
1996 (GVBl S. 396, ber. S . 449, BayRS 2129-2-1-U) 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des Gesetzes erhält folgende Fas
sung: 
"Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen 
Entsorgung von Abfällen in Bayern (Bayerisches 
Abfallwirtschaftsgesetz - BayAbfG)" 

2. Art. 16 und 17 werden aufgehoben. 

3. Art . 22 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werden die Worte "oder sonstige Vor

kehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um 
Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemein
heit zu verhüten" gestrichen. 

b) Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

4. Der Sechste Teil (Art. 26 bis 28) des Gesetzes wird 
aufgehoben. 

§3 

Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBI 
S. 822 , BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 3 des 
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Gesetzes vom 10. Juli 1998 (GVBl S . 403), wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 68a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
,,1 Die für Gewässerverunreinigungen Verant
wortlichen haben die erforderlichen Maßnah
men zur Ermittlung, Eingrenzung und Beseiti
gung von Verunreinigungen durchzuführen, so
weit diese nicht bereits durch die Vorschriften 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes und des Baye
rischen Bodenschutzgesetzes gefordert sind." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Worte "oder Bodenbelastungen 
im Sinn des Absatzes 1" werden ge
strichen. 

bbb) Nummer 2 wird wie folgt ergänzt: 
"um eine nachhaltige oder nicht un- ' 
erhebliche Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit, insbesondere eine 
Gefährdung-der öffentlichen Wasser
versorgung zu verhüten, auszuglei
chen oder zu beseitigen," 

ccc) Nummer 3 wird aufgehoben; die bis
herige Nummer 4 wird Nummer 3. 

bb) In Satz 2 werden die Worte "Satz 1 Nrn. 2, 
3 oder 4" durch die Worte "Satz 1 Nrn. 2 
oder 3" ersetzt. 

cc) In Sa tz 4 werden die Worte " oder Bodenbe
lastung im Sinn des Absatzes 1" gestri
chen. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
,, (4) Soweit durch den Einsatz öffentlicher 

Mittel der Verkehrswert eines Grundstücks nicht 
nur unwesentlich erhöht wird und der-Eigen
tümer die Kosten hierfür nicht oder nicht voll
ständig getragen hat, hat er einen Wertausgleich 
zu leisten; § 25 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) in der jeweils geltenden Fassung 
gilt entsprechend." 

2. In Art. 70 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 werden die Worte "Ge
wässer- oder Bodenverunreinigungen" durch das 
Wort" Gewässerverunreinigungen" ersetzt. 

§4 

In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. März 1999 in Kraft. 

München, den 23 . Februar 1999 , 
Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund S t 0 i b e r 

39 
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227-3- 2-1- UK/WFK 

Ausbildungs- und Prüfungs ordnung für 
Fachsportlehrer im freien Beruf in Bayern 

(BayAPOFspl) 

Vom 8. Februar 1999 

Auf Grund von Art. 128 Abs. 2 Satz 1 des Bayeri
schen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-

. wesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. Juli 1994 (GVBl S . 689, ber. S . 1024 und 1995 
S. 98 und 148, BayRS 2230-1-1- UK) , zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Juli 1998 (GVBl S. 442), in 
Verbindung mit Art. 2 Abs. 8 des Bayerischen Hoch
schulgesetzes (BayHSchG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 2. Oktober 1998 (GVBl S. 740, 
BayRS 2210-1- 1-WFK), erlassen das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie 
das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst folgende gemeinsame Verord
nung: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Art und Zweck der Prüfung, Berechtigungen 

§ 2 Ausbildungsgang 

§ 3 Ordnungsrna ßnahmen 

§ 4 Allgemeine Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Ausbildung, Versagung der Zulassung zu einem Lehrgang 

§ Bekanntmachung der Lehrgänge 

§ 6 Eign ungstest 

§ 7 Theorielehrgang (Lehrgang I) 

§ 8 Praktikum, Genehmigung des Pra ktikums 

§ 9 Zulassung als Ausbilder 

§ 10 Allgemeine Voraussetzungen für die Zulassung zur 
staatl ichen Prüfung 

§ 11 Bekanntmachung der staatlichen Prüfung 

§ 12 Teile der staatlichen Prüfung 

§ 13 Organisation und Durchführ ung der staatlichen Prüfung 

§ 14 Prüfungsblätter 

§ 15 Notenstufen und Notenbildung 

§ 16 Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

§ 17 Rücktritt und Abbruch 

§ 18 Wiederholung der staatlichen Prüfung 

§ 19 Anerkennung 

§ 20 Übergangsbestimmungen 

§ 21 In-Kraft-Treten , Außer-Kraft-Treten 

Anlage 1: 
Anlage 1a: 
Anlage 2: 
Anlage 2a: 
Anlage 2b: 
Anlage 3: 
Anlage3a: 

Tennislehrer 
Zeugnis Tennislehrer 
Skilehrer und Snowboardlehrer 
Zeugnis Skilehrer 
Zeugnis Snowboardlehrer 
Berg- und Skiführer 
Zeugnis Berg- und Skiführer 

§ 1 

I 

Art und Zweck der Prüfung, Berechtigungen 

(1) 1Die Prüfungen für Fachsportlehrer im freien 
Beruf werden in Bayern an der Technischen Univer
sität München als staatliche Prüfungen durchgeführt. 
2Die Ausbildungsrichtungen, in welcnen diese Prüfun-

gen abgelegt werden können , ergeben sich aus den An
lagen 1, 2 und 3. 

(2) 1Durch die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
wird die Befähigung zur Erteilung von Unterricht im 
freien Beruf in der gewählten Ausbildungsrichtung 
nachgewiesen. 2Über die bestandene Prüfung wird den 
Ausbildungsteilnehmern ein Zeugnis nach den Anla
gen 1a bzw. 2a bzw. 2b bzw. 3a ausgestellt. 

(3) Mit dem Zeugnis über die bestandene Prüfung 
wird die Berechtigung verliehen, der Berufsbezeich
nung den Zusatz "staatlich geprüft " voranzustellen 
(z.B. "staatlich geprüfte Skilehrerin"l"staatlich ge
prüfter Skilehrer"). 

§2 

Ausbildungsgang 

(1) 1 Die Ausbildung, die auf die staatliche Prüfung 
für Fachsportlehrer im freien Beruf vorbereitet, glie
dert sich in die für die gewählte Ausbildungsrichtung 
vorgeschriebenen Lehrgänge und in ein Praktikum. 
2Sie umfasst mindestens 600 Unterrichtsstunden. 3Die 
vorgeschriebenen Lehrgänge können bei Bedarf im 
Einvernehmen mit der Technischen Universität Mün
chen auf einzelne Lehrgangsmaßnahmen mit abge
schlossener Thematik aufgeteilt werden. 

(2) Soweit die Technische Universität München 
nicht selbst Lehrgänge veranstaltet, können bei der 
Zulassung nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 von der Technischen 
Universität München Lehrgänge anerkannt werden, 
die unter ihrer Aufsicht von den Sportlehrerfachver
bänden bzw. für künftige Berg- und Ski führer vom 
Verband Deutscher Berg- und Skiführer in Zusam
menarbeit mit dem Deutschen Alpenverein durchge
führt werden. 

(3) 1Die vorgeschriebene Ausbildung, der ein Eig
nungstest vorausgeht, muss in ihrer Gesamtheit er
folgreich absolviert werden. 2Die Bescheinigung der 
erfolgreichen Teilnahme kann nur erhalten, wer sich 
an allen Lehrgängen aktiv beteiligt und festgelegte 
oder von der Person, die den Prüfungsvorsitz innehat 
(Prüfungsvorsitzender) , angeordnete Überprüfungen 
mit Erfolg abgelegt hat. 3Hierauf müssen die Personen, 
die an der Ausbildung teilnehmen (Ausbildungsteil
nehmer), zu Beginn der Ausbildung hingewiesen wer
den. 

(4) Von der Teilnahme an einem Lehrgang oder an 
Teilen eines Lehrgangs kann die Technische Univer
sität München Ausbildungsteilnehmer freistellen, die 
nachweisen, dass sie im Rahmen einer anderweitigen 
Ausbildung, insbesondere eines Sportstudiums oder 
einer Trainerausbildung, mit den wesentlichen Inhal
ten des Lehrgangs vertraut gemacht wurden und bei 
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entsprechendem Ausbildungs- und Prüfungsumfang 
Prüfungen mit vergleichbaren Leistungen abgelegt 
haben. 

§3 

Ordnungsrnaßnahmen 

(1) Die Ausbildungsteilnehmer sind verpflichtet, 
den der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicher
heit dienenden Anweisungen der Person, die den Lehr
gang leitet (Lehrgangsleiter), oder der Person, mit der 
der Ausbildungsvertrag für das Praktikum abgeschlos
sen wurde (Ausbilder) oder ihres Beauftragten, nach
zukommen'. 

(2) Ausbildungsteilnehmer, die ihren Verpflichtun
gen trotz Ermahnung nicht nachkommen, können mit 
folgenden Ordnungs maß nahmen belegt werden: 

1. Verwarnung durch den Lehrgangsleiter oder den 
Ausbilder; . 

2. Ausschluss von dem betreffenden Lehrgang durch 
den Lehrgangsleiter oder Auflösung des Ausbil
dungsvertrags über das begonnene Praktikum durcn 
den Ausbilder; 

3. Ausschluss von der gesamten Ausbildung durch den 
Prüfungsvorsitzenden. 

(3) 1 Vor der Verhängung einer Ordnungsmaßnahme 
ist dem Ausbildungsteilnehmer Gelegenheit zur Auße
rung zu geben. 20rdnungsmaßnahmen sind schriftlich 
zu vollziehen und aktenkundig zu machen. 

§4 

Allgemeine Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Ausbildung 

(1) Für die Zulassung zur Ausbildung ist allgemein 
erforderlich: 

1. Vollendung des 18. Lebensjahres; 

2. Nachweis einer Ausbildung in erster Hilfe (nicht 
älter als zwei Jahre) von mindestens acht Doppel
stunden Dauer; 

3. ärztliches Zeugnis (nicht älter als drei Monate), das 
die körperliche und gesundheitliche Eignung für die 
gewählte Ausbildungsrichtung bescheinigt; 

4. Nachweis über das Bestehen des Eignungstests ge
mäß § 6; 

5. amtliches Führungszeugnis (nicht älter als drei 
Monate); 

6. ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift. 

(2) Zur Ausbildung kann nicht zugelassen werden, 
wer 

1. nicht im Besitz der Fähigkeit ist, öffentliche Ämter 
zu bekleiden oder Rechte aus öffentlichen Wahlen 
zu erlangen (§ 45 Strafgesetzbuch); 

2. auf Grund einer rechtskräftigen Verurteilung we
gen eines Verbrechens oder Vergehens für die Aus
übung eines Lehrberufs ungeeignet erscheint; 

3. die staatliche Prüfung oder einen Lehrgang in der 
entsprechenden Ausbildungsrichtung endgültig 
nicht bestanden hat. 

§5 

Bekanntmachung der Lehrgänge, 
Versagung der Zulassung zu einem Lehrgang 

(1) Lehrgänge der Technischen Universität Mün
chen sind von dieser im Bayerischen Staatsanzeiger 
bekannt zu machen. 

(2) Lehrgänge der Verbände nach § 2 Abs. 2 sind von 
diesen im Einvernehmen mit der Technischen Uni
versität München im jeweiligen Verbandsorgan auszu
schreiben. 

(3) lIn der Bekanntmachung bzw. Ausschreibung 
sind festzulegen: Anmeldefrist, -anschrift, -unterla
gen. 2Bei Lehrgängen von Verbänden nach § 2 Abs. 2 ist 
ferner ein entsprechender Hinweis aufzunehmen, falls 
bei der Meldung der Nachweis eines bestimmten Ver
sicherungsschutzes vorzulegen ist . 

(4) 1 Können aus Kapazitätsgründen nicht alle Aus
bildungsteilnehmer berücksichtigt werden, so ist der 
Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung maßgeblich. 
2Darauf ist bei der Ausschreibung hinzuweisen. 

(5) Beabsichtigt ein Verband, Ausbildungsteilneh
mer aus anderen Gründen als wegen Uberfüllung des 
Lehrgangs oder nicht rechtzeitiger Vorlage der erfor
derlichen Unterlagen abzuweisen, so hat er vorher das 
Einvernehmen mit der Technischen Universität Mün
chen herzustellen. 

§6 

Eignungstest 

(1) Ziel des Eignungstests ist es, nach kurzer Schu
lung und Überprüfung die Eignung für die angestreb
te Ausbildungsrichtung festzustellen. 

(2) Ist der Eignungstest nicht bestanden, kann er 
höchstens zweimal wiederholt werden; bestandene 
Testteile bzw. -bereiche können auf Antrag angerech
netwerden. 

(3) Von der Ablegung des Eignungstests kann die 
Technische Universität München Personen freistellen, 
die nachweisen, dass sie im Rahmen einer anderwei
tigen Ausbildung, insbesondere eines Sport studiums 
oder einer Trainerausbildung, in der betreffenden Aus
bildungs richtung bei entsprechendem Ausbildungs
und Prüfungsumfang Prüfungsleistungen erbracht 
haben, die den im Eignungstest geforderten Leistun
gen vergleichbar sind. 

§7 

Theorielehrgang (Lehrgang I) 

(1) Die Aufgabe dieses Lehrgangs ist die fachbezo
gene Unterweisung der Ausbildungsteilnehmer in den 
theoretischen Grundlagen der gewählten Ausbildungs
richtung. 

(2) Soweit in den einzelnen Aus bild ungsrichtungen 
nicht zusätzlich Stoffgebiete einzubeziehen sind, wer
den im Lehrgang I Vorlesungen und Übungen in fol
genden Gebieten abgehalten: 
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1. Sportbiologie einschließlich Unfallkunde und 
erste Hilfe, 

2. berufsrelevante Aspekte der Sportpädagogik, 
Sportpsychologie, Didaktik und Methodik, 

3. berufs relevante Aspekte der Bewegungslehre, 

4. berufsrelevante Aspekte der Trainingslehre, 

5. Regelkunde und Wettkampfbestimmungen, 

6. Geschichte der Sportart der Ausbildungsrichtung, 

7. Organisations- und Rechtsfragen, 

8. berufsrelevante Aspekte des Übungsstättenbaus, 
Gerätekunde, 

9. berufsrelevante Aspekte des Natur- und Umwelt
schutzes, 

10. berufsrelevante Grundkenntnisse in Betriebswirt
schaft , Personal- und Steuerrecht sowie 

11. berufsrelevante Fachbegriffe in englischer oder 
französischer Sprache (bezogen auf die Lehrtätig
keit) . 

(3) Die weiteren für die jeweiligen Ausbildungs
richtungen vorgeschriebenen Lehrgänge sind in den 
Anlagen 1, 2 und 3 aufgeführt. 

§8 

Praktikum, Genehmigung des Praktikums 

(1) lDas Praktikum umfasst mindestens 300 Stun
den (a 60 Minuten) und soll vorwiegend in der Aus
übung der Lehrtätigkeit (bei Anfängern, Fortgeschrit
tenen und Geübten im Kindes- , Jugend- und Erwach
senenbereich) unter Aufsicht des Ausbilders abgeleis
tet werden; die Regelungen gemäß Anlage 3 Nm. 6 
und 13 bleiben unberührt. 2Weiterbildungsveranstal
tungen durch den Ausbilder können höchstens bis zu 
einem Viertel auf die Dauer des Praktikums angerech
net werden. 3Die Entscheidung trifft die Technische 
Universität München. 4Über die Lehrpraxis ist ein Aus
bildungsbuch mit Angaben zuDatum, Unterrichtszeit, 
Lehrinhalt und Schüler sowie dem Signum des Ausbil
ders zu führen. 

(2) Das Praktikum kann nach Bestehen des Eig
nungstests oder nach Freistellung von diesem gemäß 
§ 6 Abs. 3 begonnen werden. 

(3) lDas Praktikum ist durch einen Ausbildungs
vertrag zwischen dem Ausbildungsteilnehmer und dem 
Ausbilder zu regeln. 2Der Ausbildungsvertrag kann in 
Abstimmung mit der Technischen Universität Mün
chen gelöst werden 

1. in beiderseitigem Einvernehmen zwischen den Par
teien des Ausbildungsvertrags; 

2. im Fall des § 3 Abs. 2 Nr. 2 von Seiten des Ausbilders; 

3. in besonders begründeten Fällen von Seiten des 
Ausbildungsteilnehmer.s. 

(4) lDas Praktikum kann für die Zulassung zur 
staatlichen Prüfung nur anerkannt werden, wenn es 
von der Technischen Universität München genehmigt 
ist. 2Mit dem Antrag auf Genehmigung des Praktikums 
ist der Ausbildungvertrag vorzulegen. 

(5) Die nach dieser Verordnung festgelegte Min
destdauer des Praktikums kann durch die Technische 
Universität München bei Nachweis über entsprechen
de Tätigkeiten im Rahmen eines Sportstudiums oder 
einer Trainerausbildung auf Antrag verkürzt werden. 

§9 

Zulassung als Ausbilder 

(1) Als Ausbilder kann nur zugelassen werden, wer 
die staatliche Prüfung in der jeweiligen Ausbildungs
richtung erfolgreich abgelegt hat. 

(2) lDie Technische Universität München kann die 
Zulassung als Ausbilder im Hinblick auf Aufsicht und 
Verantwortung rriit Auflagen verbinden und von der 
Erfüllung von Voraussetzungen abhängig machen. 
2Insbesondere kann die Zulassung von der Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen sowie von einer mehr
jährigen einschlägigen Berufspraxis nach Ablegung 
der staatlichen Prüfung in der betreffenden Ausbil
dungsrichtung abhängig gemacht werden. 3Die Zulas
sung ist auf die Höchstdauer der Ausbildung gemäß 
Anlage 1 Nr. 7, Anlage 2 Nr. 8 bzw. Anlage 3 Nr. 11 bis 
zur Ablegung der staatlichen Prüfung zu befristen. 

§ 10 

Allgemeine Voraussetzungen für die Zulassung 
zur staatlichen Prüfung 

(1) Für die Zulassung zur staatlichen Prüfung ist 
allgemein erforderlich: 

Nachweis der 

1. wettkämpferischen Betätigung in der gewählten 
Ausbildungsrichtung (ausgenommen Berg- und 
Skiführer) ; 

2. erfolgreichen Teilnahme an den vorgeschriebenen 
Lehrgängen; 

3. Ableistung des vorgeschriebenen Praktikums; 

4. ausreichenden Kenntnis der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift. 

(2) l§ 4 Abs. 2 Nm. 1 bis 3 gelten entsprechend. 2Die 
Zulassung zur Prüfung kann darüber hinaus nicht er
halten, wer 

1. ein Ausbildungsbuch (§ 8 Abs. 1) mit falschen Ein
tragungen vorgelegt hat; 

2. auf Grund eines Gutachtens einer der sportmedizi
nischen Polikliniken der Technischen Universität 
München den Beruf als Fachsportlehrer in der ge
wählten Ausbildungsrichtung nicht ausüben kann. 

§11 

Bekanntmachung sowie Meldung und Einladung 
zur staatlichen Prüfung 

(1) Zeit und Ort der staatlichen Prüfung sowie die 
Meldefrist werden auf Vorschlag der Technischen Uni
versität München vom Staatsministerium für Unter
richt und Kultus jeweils rechtzeitig gesondert bekannt 
gemacht; die Regelung gemäß Anlage 3 Nr. 11 Satz 7 
bleibt unberührt. 

(2) Die Ausbildungsteilnehmer reichen bei der Tech
nischen Universität München ein Gesuch um Zulas
sung zur Prüfung ein, aus dem hervorgehen muss, in 
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welcher Ausbildungsrichtung die Prüfung abgelegt 
werden soll. 

(3) Dem Gesuch sind beizufügen: 

1. ein tabellarischer Lebenslauf, der folgende Anga
ben enthält: Name, Tag und Ort der Geburt, Beruf, 
Schulbildung, Gang der fachlichen Ausbildung und 
sportlicher Werdegang des Ausbildungsteilnehmers; 

2. amtliches Führungszeugnis (nicht älter als drei 
Monate); 

3. ärztliches Zeugnis (nicht älter als drei Monate) , das 
die körperliche und gesundheitliche Eignung des 
Ausbildungsteilnehmers für die Ausübung des Be
rufs als Fachsportlehrer in der gewählten Ausbil
dungsrichtung bescheinigt; 

4. ein Passbild (Name und Anschrift auf der Rück
seite) und 

5. Nachweise über die Erfüllung der allgemeinen und 
besonderen Zulassungsvoraussetzungen. 

(4) Kann die für das Gesuch um Zulassung zur 
Prüfung festgelegte Frist aus wichtigen, vom Ausbil
dungsteilnehmernicht zu vertretenden Gründen, nicht 
eingehalten werden, so kann bei Anerkennung dieser 
Gründe die Technische Universität München die Frist 
verlängern. 

(5) IDie zugelassenen Ausbildungsteilnehmer wer
den von der Technischen Universität München zur Ab
legung der Prüfung schriftlich eingeladen. 2Ausbil
dungsteilnehmer, die beim namentlichen Aufruf vor 
Beginn der Prüfung nicht anwesend sind, werden von 
der Prüfung ausgeschlossen. 

§ 12 

Teile der staatlichen Prüfung 

(1) IDie staatliche Prüfung besteht aus einer prak
tischen Prüfung, einer theoretischen Prüfung und 
einer Prüfung der Lehreignung. 2Die Prüfungsteile 
bzw. -bereiche müssen ungeachtet der Regelungen in 
§ 17 Abs. 2 und 5 und § 18 Abs. 2 in einem zusammen
hängenden Prüfungsverfahren abgelegt werden, das 
aus organisatorischen Gründen mehrere Prüfungster
mine aufweisen kann. 

(2) lIn den Einzelfächern der theoretischen Prü
fung wird schriftlich oder mündlich oder schriftlich 
und mündlich geprüft. 2 An die Stelle einer mündlichen 
Prüfung kann auch eine. weitere schriftliche Prüfung 
treten, falls dies aus organisatorischen Gründen erfor
derlich ist. 3Das Verfahren wird zu Beginn der theore
tischen Prüfung bekannt gegeben. 

(3) IDie Prüfung der Lehreignung wird mit Aus
nahme der Regelungen gemäß Anlage 3 Nr. 11.2 (Berg
und Skiführerprüfung) in zwei Lehrproben abgenom
men. 2Soweit es sich um Lehrproben handelt, deren 
Thema und Dauer mindestens 24 Stunden vorher be
kannt gegeben wurden, ist vor Beginn den Prüfern 
eine schriftliche Ausarbeitung auszuhändigen, aus der 
der vorgesehene Gang der Lehrprobe ersichtlich sein 
muss. 3Bei den anderen Lehrproben ist die Dauer 
gleichzeitig mit dem Thema bekannt zu geben. 

§ 13 

Organisation und Durchführung 
der staatlichen Prüfung 

(1) Prüfungsvorsitzender und Prüfer für die staat
lichen Prüfungen werden jeweils von der Technischen 
Universität München eingesetzt. 

(2) Als Prüfer können bestimmt werden: 

1. Hochschullehrer (Art. 2 Abs. 3 Satz 1 des Bayeri-
schen Hochschullehrergesetzes) , 

2. Professoren im Ruhestand, 

3. wissenschaftliche Assistenten, 

4. hauptberufliche wissenschaftliche Mitarbeiter, 

5. Lehrbeauftragte, 

6. Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 

7. fachlich besonders ausgewiesene Lehrkräfte der ein
zelnen Ausbildungsrichtungen. 

(3) Die Prüfer werden nach Maßgabe des Prüfungs
vorsitzenden mit dem Entwerfen von Prüfungsaufga
ben, der Aufsicht in den Prüfungen, der Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten sowie mit der Durchführung 
und Bewertung der mündlichen und praktischen Prü
fungen beauftragt. 

(4) IJ~de Prüfungsaufgabe wird grundsätzlich von 
zwei Prüfern bewertet. 2Die Zahl der Prüfer kann er
höht werden, wenn dies nach den besonderen Umstän
den zur besseren Beobachtung einzelner Teile der Prü
fungsaufgabe zweckmäßig ist . 3Der Prüfungsvorsit
zende kann im besonderen Einzelfall zulassen, dass 
innerhalb einer Prüfungsaufgabe Teilaufgaben nur 
von einem Prüfer bewertet werden. 4In diesem Fall ist 
die Note aus mindestens zwei von zwei verschiedenen 
Prüfern bewerteten Teilprüfungsaufgaben zu bilden. 

(5) 1 Der Prüfungsvorsitzende organisiert und leitet 
die Prüfung. 2Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
Er 

1. überwacht den Ablauf der Prüfung im Ganzen, 

2 . entscheidet über die Zulassung zur Prüfung und den 
Ausschluss von der Prüfung, 

3. entscheidet über die Auswahl der Prüfungsauf
gaben der schriftlichen Arbeiten, 

4 . stellt das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung 
fest und unterzeichnet die Prüfungszeugnisse. 

§ 14 

Prüfungs blä tter 

1 Die von den Prüfern festgesetzten Einzelnoten sind 
in Prüfungsblätter einzutragen und von den Prüfern 
zu unterzeichnen. 2Diese Prüfungsblätter sind von der 
Technischen Universität München zu den Prüfungs
akten zu nehmen. 

§ 15 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Notenbildung 

(1) Bei der Bewertung der einzelnen Prüfungslei
stungen werden ausschließlich folgende Noten erteilt: 
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sehr gut 

gut 

(1) = eine Leistung, die den Anforderun
gen in besonderem Maße entspricht, 

(2) = eine Leistung, die den Anforderun
gen voll entspricht, 

befriedigend (3) = eine Leistung,die im Allgemeinen 
den Anforderungen entspricht, 

ausreichend (4) = eineLeistung,diezwarMängelauf
weist, aber im Ganzen den Anfor
derungen entspricht, 

mangelhaft (5) = eine Leistung, die den Anforderun
gen nicht entspricht, jedoch erken
nen lässt, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind 
und die Mängel in absehbarer Zeit 
behoben werden können, 

ungenügend (6) = eine Leistung, die den Anforderun
gen nicht entspricht und bei der 
selbst die Grundkenntnisse so lük
kenhaft sind, dass die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behoben wer
den können. 

(2) Die Bewertung einer Prüfungsleistung mit einer 
Zwischennote ist nicht zulässig. 

(3) lIst eine Note aus mehreren Einzelbewertungen 
oder aus von einander abweichenden Bewertungen 
mehrerer Prüfer zu ermitteln, so ist die ohne Auf- und 
Abrundung auf zwei Dezimalstellen berechnete Durch
schnittsnote maßgeblich. 2Dabei zählt , soweit nicht im 
Einzelfall etwas anderes bestimmt ist, jede Note ein
fach. 

(4) Bei der Bildung der Fachnoten, Endnoten, Haupt
noten und der Gesamtnote erhalten die Ausbildungs
teilnehmer die Note 

"sehr gut" 

"gut" 

bei einem Notendurchschnitt von 1,00 
bis 1,50 einschließlich, 

bei einem Notendurchschnitt von 1,51 
bis 2,50 einschließlich, 

"befriedigend" bei einem Notendurchschnitt von 2,51 
bis 3,50 einschließlich, 

"ausreichend" bei einem Notendurchschnitt von 3,51 
bis 4,50 einschließlich, 

" mangelhaft" bei einem Notendurchschnitt von 4,51 
bis 5,50 einschließlich, 

"ungenügend " bei einem Notendurchschnitt von 5,51 
bis 6,00. 

§ 16 

Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

(1) lVersuchen die Ausbildungsteilnehmer das Er
gebnis einer Prüfungsaufgabe durch Unterschleif, 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs
mittel zu eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflus
sen , so ist die betreffende Prüfungsleistung mit "un
genügend" zu bewerten. 2In schweren Fällen erfolgt 
der Ausschluss von der Prüfung; die Prüfung ist nicht 
bestanden. 3Als Versuch einer Täuschung gilt schon 
das Bereithalten nicht zugelassener Hilfsmittel nach 
Ausgabe der Prüfungsaufgaben, es sei denn, die Aus
bildungsteilnehmer weisen nach, dass der Besitz we
der auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) lWird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bzw. der Beschei
nigung über die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Lehrgang festgestellt , so ist die betreffende Prüfungs
leistung nachträglich mit " ungenügend" zu bewerten 
und das Gesamtprüfungsergebnis entsprechend zu 
berichtigen. 2In schweren Fällen ist die Gesamtprü
fung als nicht bestanden zu erklären. 3Ein unrichtiges 
Prüfungs zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls in 
berichtigter Fassung neu auszustellen. 

§ 17 

Rücktritt und Abbruch 

(1) 11m Fall eines Rücktritts von der Teilnahme 
nach der Meldung zu einem Lehrgang, aber vor dessen 
Beginn, gilt die Meldung als nicht erfolgt. 2Bei einem 
Rücktritt nach Beginn des Lehrgangs gilt der Lehr
gang als nicht erfolgreich absolviert. 3Sofern für den 
Rücktritt Gründe maßgebend sind, die der Ausbil
dungsteilnehmer nicht zu vertreten hat, kann der bis 
zum Rücktritt regelmäßig und erfolgreich besuchte 
Lehrgangsteil anerkannt werden. 

(2) lErfolgt der Rücktritt nach der Meldung zur 
staatlichen Prüfung, so gilt die Prüfung als nicht be
standen. 2Sofern für den Rücktritt Gründe maßgebend 
sind, die der Ausbildungsteilnehmer nicht zu vertreten 
hat, gilt die Prüfung als nicht angetreten; falls jedoch 
zum Zeitpunkt des Rücktritts bereits Prüfungsteile 
bzw. Prüfungsbereiche gemäß § 12 Abs. 1 vollständig 
abgelegt sind, werden deren Hauptnoten bzw. End
noten bei einer späteren Prüfung auf Antrag angerech
net. 

(3) lVom Ausbildungsteilnehmer nicht zu vertreten
de Gründe für den Rücktritt sind unaufgefordert in 
unmittelbarem zei tlichen Zusammenhang mit dem Ein
treten des Rücktrittsgrunds nachzu.weisen. 21m Fall von 
Erkrankung oder Verletzung ist der Nachweis durch 
ärztliches Zeugnis oder durch Zeugnis einer der sport
medizinischen Polikliniken der Technischen Univer
sität München zu erbringen; von diesem Erfordernis 
kann im Einzelfall nach Entscheidung des Prüfungs
vorsitzenden abgewichen werden. 

(4) Als Rücktritt gilt auch, wenn eine Teilprüfung 
nicht angetreten wird. 

(5) Kann ein Lehrgang oder die Prüfung aus unab
wendbaren, insbesondere witterungsbedingten Grün
den vom Veranstalter nicht zu Ende geführt werden, 
so müssen die nicht abgelegten Lehrgangsteile bzw. 
Prüfungsaufgaben im folgenden Termin nachgeholt 
werden. 

§ 18 

Wiederholung der staatlichen Prüfung 

, (1) lWer die gesamte Prüfung bzw. einzelne Prü
fungsteile oder -bereiche nicht bestanden hat, kann 
diese zweimal jeweils frühestens zum nächsten Termin 
wiederholen. 2Eine dritte Wiederholung kann nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen mit Geneh
migung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus eingeräumt werden. 

(2) lDas Verfahren bei einer Wiederholungsprü
fung ist dasselbe wie bei der ersten Prüfung. 2Die Er
gebnisse bestandener Prüfungs teile bzw. Prüfungs be
reiche werden auf Antrag angerechnet. 
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(3) In den Fällen gemäß Anlage 1 Nr. 8, Anlage 2 
Nr. 9 sowie Anlage 3 Nr. 12 stellt die Wiederholungs
prüfung im jeweils nicht bestandenen Prüfungsfach 
die erste Wiederholungsprüfung gemäß Absatz 1 Satz 1 
dar. 

§ 19 

Anerkennung 

IFür Angehörige eines Staates der Europäischen 
Gemeinschaften oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts
raum, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Gemeinschaften oder des Europäischen Wirtschafts
raums außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
.eine Befähigung nach § 1 Abs. 2 erworben haben, sind 
für die Feststellung der Befähigung zur Erteilung von 
U n terrich t im freien Beruf in den Aus bild ungsrich tun
gen Skilehrer, Skilanglauflehrer, Snowboardlehrer 
sowie Berg- und Skiführer die Richtlinie 92/51 EWG 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 
18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung 
zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise 
in Ergänzung zur Richtlinie 89/48 EWG (Amtsbla tt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. L 209 vom 24. Juni 
1992, S. 25) und die hierzu ergehenden Ausführungs
vorschriften maßgebend. 2Für diesen Bewerberkreis 
ist der Nachweis der für den Unterricht erforderlichen 
deutschen Sprachkenntnisse notwendig. 3Das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus regelt die 
näheren Einzelheiten des Vollzugs der genannten 
Richtlinie , insbesondere Merkmale, Voraussetzungen, 
Inhalte, Bewertung, Verfahren und Zuständigkeiten, 
durch gesonderte Verordnung. 

§ 20 

Übergangs bestimmungen 

lWer nach den bisherigen Bestimmungen der Aus
bildungs- und Prüfungs ordnung für Fachsportlehrer 

im freien Beruf den Eingangslehrgang (Lehrgang I) 
nicht erfolgreich abgeschlossen hat, kann die Ausbil
dung nur nach dem Bestehen des Eignungstests gemäß 
§ 6 nach den neuen Bestimmungen aufnehmen. 2Wer 
nach den bisherigen Bestimmungen mit erfolgreicher 
Ablegung des Eingangslehrgangs die Ausbildung auf
genommen hat oder wer nach Nichtbestehen der staat
lichen Prüfung berechtigt ist, noch mindestens eine 
Wiederholungsprüfung abzulegen, kann wählen, ob er 
die Ausbildung bzw. Prüfung nach den bisherigen oder 
nach den neuen Bestimmungen absolvieren will. 3Die 
Ablegung der staatlichen Prüfung nach den bisherigen 
Bestimmungen ist letztmalig im Jahr 2001 möglich. 

§ 21 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. März 1999 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 28. Februar 1999 tritt die Ausbil
dungs- und Prüfungsordnung für Fachsportlehrer im 
freien Beruf in Bayern (BayAPOFspl) vom 13. April 
1992 (BayRS 227-3-2-1-UK) außer Kraft. 

München, den 8. Februar 1999 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Monika Ho hIrn eie r, Staatsministerin 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Hans Zeh e t mai r, Staatsminister 
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Anlage 1 

Tennislehrer 

1. 

1.1 

1.1.1 

Lehrinhalte des Eignungstests 

Zur Schaffung einheitlicher Testvoraussetzun
gen findet vor der Durchführung des Eig
nungstests eine kurze Unterweisung in folgen
den Gebieten statt: 

Praxis: 

Schlagtechniken, 

1.1.2 Zuspiel; 

1.2 Theorie: 

1.3 

2. 

begleitende theoretische Aspekte; 

Lehrarbeit: 
methodisch-didaktische Lehrübungen. 

Inhaltliche Anforderungen im Eignungstest 

Zur Feststellung der erfolgreichen Teilnahme 
am Eignungstest sind die nachfolgend aufge
führten Testaufgaben zu absolvieren. Die Ent
scheidung über die Auswahl bei alternativ an
gegebenen Testaufgaben sowie über die Fest
legung von Testaufgaben trifft die Technische 
Universität München. Diese Entscheidungen 
werden den Ausbildungsteilnehmern unmit
telbar vor der Abnahme der einzelnen Testauf
gaben bekannt gegeben. 

2.1 Praxis: 

2.1.1 Schlagtechniken: 
zwei Testaufgaben (insbesondere Schlagtech
niken nach dem gültigen Lehrplan des Deut
schen Tennis Bunds); 

2.1.2 Zuspiel: 
zwei Testaufgaben; 

2.2 Lehreignung: 
eine Lehraufgabe. 

3. Bewertung des Eignungstests 

3.1 

3,2 

4, 

5. 

Der Eignungstest ist bestanden, wenn 

die Testbereiche nach Nummern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.2 jeweils mindestens mit der Endnote 
"ausreichend" bewertet wurden und dabei 

'innerhalb der Testbereiche nach Nummern 
2,1.1 und 2,1.2 für keine der Testaufgaben die 
Note "ungenügend" erteilt wurde, 

Theorielehrgang (Lehrgang I) 

Die Lehrinhalte des Lehrgangs I sind in § 7 
Abs, 2 geregelt, 

Lehrinhalte des Praxislehrgangs (Lehrgang II), 
Zulassung 

Zum Lehrgang II werden nur Ausbildungsteil
nehmer zugelassen, die mindestens 50 Stun
den (a 60 Min,) ihrer Lehrtätigkeit im Prakti
kum gemäß § '8 Abs, 1 abgelegt haben, In die
sem Lehrgang werden die Ausbildungsteil
nehmer in folgenden Gebieten unterwiesen: 

5,1 

5.1.1 

5,1.2 

5,1.3 

5,2 

5,3 

6, 

7, 

7,1 

7,1.1 

7.1.2 

7,1.3 
7.1.3.1 

7,1.3 .2 

Praxis: 

Schlagtechniken (Grundschläge und Schlag
variationen), 

Zuspiel, 

Spielleistung unter Wettkampfbedingungen 
(Einzel und Doppel); 

Theorie: 
ausgewählte Aspekte aus dem Bereich Metho
dik; 

Lehrarbeit: 
methodisch-didaktische Lehrübungen im Ein
zel- und Gruppenunterricht bzw, Einzel- und 
Gruppentraining, 

Abschlusslehrgang (Lehrgang UI) 

Der Lehrgang III dient der gezielten Vorberei
tung in Praxis, Theorie und Lehrarbeit auf die 
staatliche Prüfung für Tennislehrer. Die Lehr
inhalte beziehen sich auf die Prüfungsanfor
derungen, die Gegenstand der staatlichen Prü
fung sind, Die Teilnahme an diesem Lehrgang 
setzt den erfolgreichen Abschluss der Lehr
gänge I und II voraus , 

Staatliche Prüfung 

Die Meldung zur staatlichen Prüfung muss in
nerhalb von sechs Jahren nach Bestehen des 
Eignungstests gemäß Nummer 3 erfolgen, Die 
Technische Universität München kann in Här
tefällen Ausnahmen zulassen, Die staatliche 
Prüfung umfasst eine Prüfung des praktischen 
Könnens , der theoretischen Kenntnisse und 
der Lehreignung, Die Entscheidung über die 
Auswahl bei alternativ angegebenen Prüfungs
aufgaben sowie die Festlegung von Prüfungs
aufgaben trifft die Technische Universität 
München. Diese Entscheidungen werden den 
Ausbildungsteilnehmern unmittelbar vor der 
Abnahme der einzelnen Prüfungsaufgaben 
bekannt gegeben, 

Praxis: 

Schlagtechniken: 
vier Prüfungsaufgaben (insbesondere Schlag
techniken nach dem gültigen Lehrplan des 
Deutschen Tennis Bunds); 

Zuspiel: 
vier Prüfungsaufgaben; 

Spielleistung unter Wettkampfbedingungen: 
Prüfungsgebiet I: 
Einzel oder Doppel, 
Prüfungsgebiet II: 
Spielfähigkeit unter spezifischer Aufgaben
stellung (zwei Prüfungsaufgaben); 

7,2 Theorie: 

7.2 ,1 Themen aus der Sportbiologie 
(Klausur I, Dauer: zwei Stunden); 

7,2,2 Themen aus der Didaktik und Methodik 
(Klausur II, Dauer: zwei Stunden); 
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7.2.3 

7.2 .4 
7.2.4.1 
7.2.4.2 
7.2.4.3 
7.2.4 .4 

7.2.4 .5 

7.3 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Themen aus der Bewegungs- und Trainings
lehre 
(Klausur III, Dauer: zwei Stunden); 

Themen aus den Sonderfächern 
Übungsstättenbau, Geräte- und Materialkunde, 
Wettkampfbestimmungen und Regelkunde, 
Unfallkunde und erste Hilfe, 
Organisations- und Rechtsfragen des Tennis
sports und 
Fachbegriffe in englischer Sprache 
(mündliche/schriftliche Prüfung, Dauer bei 
ausschließlich mündlicher Prüfung: 40 Minu
ten, bei ausschließlich schriftlicher Prüfung: 
75 Minuten) ; 

Lehreignung: zwei Lehrproben. 
Das Thema der Lehrprobe I wird dem Ausbil
dungsteilnehmer unmittelbar vor Beginn, das 
Thema der Lehrprobe II mindestens 24 Stun
den vor Beginn der Prüfungsabnahme bekannt
gegeben. 

Bewertung der staatlichen Prüfung 
Die Hauptnote im Prüfungsteil Theorie er
rechnet sich als Durchschnitt aus den Noten 
gemäß Nummern 7.2.1 bis 7.2.4. Die Prüfung 
ist bestanden, wenn 

die Prüfungsteile gemäß Nummern 7.1, 7.2. 
und 7.3 . jeweils mindestens mit der Haupt
note "ausreichend" und 

im Prüfungsteil gemäß Nummer 7.1. die Prü
fungsbereiche Nummern 7.1.1 , 7.1.2 und 7.1.3 
jeweils mindestens mit der Endnote "ausrei
chend" bewertet wurden und dabei 

innerhalb der Prüfungsbereiche gemäß Num
mern 7.1.1 und 7.1.2 jeweils keine Note "un
genügend" und nicht mehr als zweimal die 
Note "mangelhaft " und 

im Prüfungsteil gemäß Nummer 7.2 höchstens 
einmal die Endnote "ungenügend" und dabei 
in den Klausuren nach den Nummern 7 .2.2 und 
7 .2.3 höchstens einmal die Endnote "mangel
haft" oder "ungenügend" und 

in der Prüfung gemäß Nummer 7 .2.4.3 minde
stens die Note "ausreichend" erteilt wurde. 
Ist das Nichtbestehen der Prüfung auf die 
Note "mangelhaft" oder "ungenügend" indem 
Prüfungsfach gemäß Nummer 7 .2.4.3 zurück
zuführen, ist die Wiederholung dieser Prüfung 
beim nächsten Prüfungstermin möglich. 
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Technische Universität München 

Zeugnis 

Herr/Frau ..... ..... .. ........ .. .... .... .. .. ... ... ...... .... .... ... .. ... . 

geboren am .. ...... .... ..... in .............. .. ....... : ............. .. 

hat die staatliche Prüfung für Tennislehrer 
erfolgreich abgeschlossen und damit die Befähigung zur Erteilung 

von Unterricht in Tennis nachgewiesen. 

Er/Sie ist damit berechtigt, die Berufsbezeichnung 

S taa tlich geprüfter Tennislehrer / 
Staatlich geprüfte Tennislehrerin 

zuführen. 

München, den ................ .. .......... . 

Der Prüfungsvorsitzende 

Die Prüfung wurde nach der Ausbildungs- und Prufungsordnung für Fachsportlehrer im freien Beruf - BayAPOFspl
(BayRS 227-3-2-1- UK/WFK) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt. 

Anla~e 1a 
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Seite 2 des Zeugnisses für Herrn/Frau .......... vom ...........•........ 

Prüfungsergebnis 

1. Praxis: 
Schlagtechniken 
- Prüfungsaufgabe 1 
- Prüfungsaufgabe 2 
- Prüfungsa ufga be 3 
- Prüfungs aufgabe 4 
Endnote Schlagtechniken : 

Zuspiel 
- Prüfungsaufgabe 1 
- Prüfungsaufgabe 2 
- Prüfungsaufgabe 3 
- Prüfungsaufgabe 4 
Endnote Zuspiel: 

Spielleistung 
- Prüfungsgebiet I: 

Einzel oder Doppel 
- Prüfungsgebiet II : 

Prüfungsaufgabe 1 
Prüfungsaufgabe 2 

Endnote Spielleistung: 

2. Theorie 
- Sportbiologie (Klausur I) 
- Didaktik/Methodik (Klausur II) 
- Bewegungs-/Trainingslehre (Klausur III) 
- Sonderfächer (mündliche/schriftliche Prüfung) 

Übungsstättenbau, Geräte- und Materialkunde 
Wettkampfbestimmungen und Regelkunde 
Unfallkunde und erste Hilfe 
Organisations- und Rechtsfragen 
Fachbegriffe in englicher Sprache 

Endnote mündliche/schriftliche Prüfung: 

3. Lehreignung: 
- Lehrprobe (unvorbereitet) 
- Lehrprobe (vorbereitet) 

Hauptnote Praxis: 

Hauptnote Theorie: 

Hauptnote Lehreignung: 

GesalDtnote: ........................... ( .... ) 
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1. 

2. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

3. 

3.1 
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Anlage 2 

Skilehrer und Snowboardlehrer 

Besondere Voraussetzungen für die Zulas
sung zur Ausbildung 

Für die Zulassung zur Ausbildung ist zu
sätzlich zu den Voraussetzungen nach § 4 
der Nachweis einer 30-stündigen Ausbil
dung als Hilfsskilehrer ~Verordnung über 
die Ausübung des Unternchtsals Skllehrer, 
BayRS 227-4-1-UK, in der jeweils gültIgen 
Fassung), bestätigt vom AusbI1dun~sleIter 
der Skischule erforderlich. DIe HllfsskI
lehrerausbild~ng muss sich bei Ausbil
dungsteilnehmern für Snowboardlehrer auf 
Snowboard beziehen. 

Lehrinhalte des Eignungstests 

Zur Schaffung einheitlicher Testvorausset
zungen findet vor der Durchführ~ng des 
Eignungstests eine kurze UnterweIsung m 
folgenden Gebieten statt: 

Ausbildungsrichtung Skilehrer 

Praxis: 
sportliches Skifahren, Fahrtechniken, Ski
langlauf; 

Theorie: 
ausgewählte Aspekte aus den theoretischen 
Grundlagen des Skilaufs; 

Lehrarbeit: 
methodisch-didaktische Lehrübungen; 

Ausbildungsrichtung Snowboardlehrer 

Praxis: 
sportliches Snowboardfahren, Snowboard
techniken, Freestyle; 

Theorie: 
ausgewählte Aspekte aus den theoretischen 
Grundlagen des Snowboardfahrens; 

Lehrarbeit: 
methodisch-didaktische Lehrübungen. 

Inhaltliche Anforderungen im Eignungs
test 

Zur Feststellung der erfolgreichen Teilnah
me am Eignungstest werden Tests in den 
nachfolgend aufgeführten Bereichen durch~ 
geführt, wobei den TeilnehmennneI?: bel 
den praktischen Testaufgaben emgeraumt 
werden kann dass sie innerhalb einer Test
gruppe vorau'sfahren dürfen. Die Entschei
dung über die Auswahl bel alternatl,v ange
gebenen Testaufgaben sowie über dIe Fes~
legung von Testaufgaben trifft dIe Techn~
sche Universität München. DIese EntscheI
dungen werden den Ausbildungsteilneh
mern unmittelbar vor Beginn der Abnahme 
der einzelnen Testaufgaben bekannt ge
geben. Witterungsbedingte Abänderungen 
dieser Entscheidungen bleiben vorbehal
ten. 

Ausbildungsrichtung Skilehrer 

3.1.1 

3.1.1.1 
3.1.1.1.1 

3.1.1.1.2 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

3.1.2 

3.2 

3.2.1 

3.2.1.1 
3.2 .1.1.1 

3.2.1.1.2 

3.2.1.2 

3.2.1.3 

3.2 .2 

4. 

Praxis: 

sportliches Skifahren: 
Abfahrt im Gelände nach Technik (gege
benenfalls auch auf verschiedenen Teil
strecken), 
eine Testaufgabe, z.B. Riesenslalom, Slalom, 
Befahren von Geländeformen 
oder 
Vielseitigkeitslauf (nach Technik oder nach 
Zeit, gegebenfalls auch auf verschIedenen 
Teilstrecken, jeweils in zweI Durchgangen; 
die bessere der beiden Bewertungen kommt 
zur Anrechnung) ; 
Fahrtechniken: 
vier Testaufgaben (insbesondere Technik
formen aus dem gültigen Lehrplan des 
Deutschen Verbands für das Skilehrwesen); 
Langlauf: 
Langlauf nach Technik (gegebenenfalls auch 
auf verschiedenen Teilstrecken); 

Lehreignung: eine Lehraufgabe; 

Ausbildungsrichtung Snowboardlehrer 

Praxis: 

sportliches Snowboardfahren: 
Abfahrt im Gelände nach Technik (gege
benenfalls auch auf verschiedenen Teil
strecken), 
eine Testaufgabe, z.B . Riesenslalom, Slalom 
oder 
Vielseitigkeitslauf (nach Technik oder nach 
Zeit, gegebenenfalls auch auf verschIede
nen Teilstrecken, jeweils in zwei Durchgan
gen; die bessere der beiden Bewertungen 
kommt zur Anrechnung); 
Snowboardtechniken: 
vier Testaufgaben (insbesondere Technik
formen aus dem gültigen Lehrplan des 
Deutschen Verbands für das Skilehrwesen); 
Freestyle: 
Demonstration von Fahrtechniken (insbe
sondere von Freestyle-Techniken aus dem 
gültigen Lehrplan des Deutschen Verbands 
für das Skilehrwesen); 

Lehreignung: eine Lehraufgabe. 

Bewertung des Eignungstests 

Der Eignungstest in der Ausbildungsric~
tung Skilehrer ist bestanden, wenn dIe 
Testbereiche gemäß Nummern 3.1.1.1, 
3.1.1.2 und 3.1.1.3 sowie die Testaufgabe 
gemäß Nummer 3.1.2 je:veils ~indestens 
mit der Endnote "ausreIchend bewertet 
wurden. 
Der Eignungstest in der Ausbildungsrich
tung Snowboardlehrer ist bestanden, wenn 
die Testbereiche gemäß Nummern 3.2 .1.1, 
3.2.1.2 und 3.2.1.3 sowie die Testaufgabe 
gemäß Nummer 3.2.2 jeweils mindestens 
mit der Endnote "ausreichend" bewertet 
wurden. 



5. 

5.1 

5.2 

6. 

6.1 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2 .3 

7. 

8. 
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Theorielehrgang (Lehrgang I) 

Im Lehrgang werden zusätzlich zu den Ge
lJieten nach § 7 Abs. 2 Vorlesungen und 
Ubungen in folgenden Gebieten durchge
führt: 

Orientierung im Gelände, 

Berggefahren, Schnee- und Lawinenkunde. 

Lehrinhalte des Praxislehrgangs 
(Lehrgang II) 

In diesem Lehrgang werden die Ausbil
dungsteilnehmer in folgenden Gebieten un
terwiesen: 

Ausbildungsrichtung Skilehrer 

Praxis: 
sportliches Skifahren, Fahrtechniken, Ski
langlauf; 

Theorie: 
ausgewählte Aspekte des Skilaufs bzw. 
Skilanglaufs; 

Lehrarbeit: 
methodisch-didaktische Lehrübungen; 

Ausbildungsrichtung Snowboardlehrer 

Praxis: 
sportliches Snowboardfahren, Snowboard
techniken, Freestyle; 

Theorie: 
ausgewählte Aspekte des Snowboardfah
rens ;· 

Lehrarbeit: 
methodisch-didaktische Lehrübungen. 

Abschlusslehrgang (Lehrgang III) 

Der Lehrgang dient der gezielten Vorberei
tung in Praxis , Theorie und Lehrarbeit auf 
die staatliche Prüfung in den Ausbildungs
richtungen Skilehrer bzw. Snowboardleh
rer. Die Lehrinhalte beziehen sich auf die 
Prüfungsanforderungen, die Gegenstand 
der staatlichen Prüfung sind. Die Teilnah
me an diesem Lehrgang setzt den erfolgrei
chen Abschluss der Lehrgänge I und 11 vor
aus . 

Staatliche Prüfung 

Die Meldung zur staatlichen Prüfung muss 
innerhalb von sechs Jahren nach Bestehen 
des Eignungstests gemäß Nummer 4 erfol
gen. Die Technische Universität München 
kann in Härtefällen Ausnahmen zulassen. 
Die staatliche Prüfung umfasst eine Prü
fung des praktischen Könnens , der theore
tischen Kenntnisse und der Lehreignung. 
Den Teilnehmerinnen kann eingeräumt 
werden, dass sie bei der praktischen Prü
fung innerhalb einer Prüfungsgruppe vor
ausfahren dürfen. Der Prüfungsteil Theorie 
kann örtlich getrennt, soll aber in einem an
gemessenen zeitlichen Zusammenhang mit 
den anderen Prüfungsteilen durchgeführt 
werden. Die Entscheidung über die Aus
wahl bei alternativ angegebenen Prüfungs-

8.1 

8.1.1 

8.1.1.1 
8.1.1 .1.1 

8.1.1.1.2 

8.1.1.2 

8.1.1.3 
8.1.1.3 .1 

8.1.1.3 .2 

8.1.2 
8.1.2 .1 

8.1.2.2 

8.1.2 .3 

8.1.2 .4 
8.1.2.4.1 
8.1.2.4.2 
8.1.2.4.3 
8.1.2.4.4 

8.1.2.4.5 
8.1.2.4.6 
8.1.2.4.7 

8.1.2.4.8 

aufgaben sowie die Festlegung von Prü
fungsaufgaben trifft die Technische Uni
versität München. Diese Entscheidungen 
werden den Ausbildungsteilnehmern un
mittelbar vor der Abnahme der einzelnen 
Prüfungsaufgaben bekannt gegeben. Das 
Thema der Lehrprobe I wird dem Ausbil
dungsteilnehmer unmittelbar vor Beginn, 
das Thema der Lehrprobe II mindestens 24 
Stunden vor Beginn der Prüfungsabnahme 
bekannt gegeben. Soweit es sich um Lehr
proben handelt, deren Thema und Dauer 
mindestens 24 Stunden vorher bekannt ge
geben wurden, ist vor Beginn den Prüfern 
eine schriftliche Ausarbeitung auszuhän
digen, aus der der vorgesehene Gang der 
Lehrprobe ersichtlich sein muss. 

Ausbildungsrichtung Skilehrer 

Praxis: 

Sportliches Skifahren: 
Prüfungsgebiet I: 
Abfahrt im Gelände nach Technik (gege
benenfalls auch auf verschiedenen Teil
strecken), 
Prüfungsgebiet II: 
zwei Prüfungsaufgaben, z.B. Riesenslalom, 
Slalom, Befahren von Geländeformen 
oder 
Vielseitigkeitslauf nach Technik oder nach 
Zeit (gegebenenfalls auch auf verschiede
nen Teilstrecken, jeweils in zwei Durchgän
gen; die bessere der beiden Bewertungen 
kommt zur Anrechnung); 
Fahrtechniken:. 
vier Prüfungsaufgaben (insbesondere Tech
nikformen aus dem gültigen Lehrplan des 
Deutschen Verbands für das Skilehrwesen); 
Langlauf: 
Langlauf nach Technik (gegebenenfalls auch 
auf verschiedenen Teilstrecken) , 
Langlauf nach Zeit; 

Theorie: L 

Themen aus der Sportbiologie 
(Klausur I, Dauer: zwei Stunden), 
Themen aus der Didaktik und Methodik 
(Klausur 11, Dauer: zwei Stunden); 
Themen aus der Bewegungs- und Trainings
lehre 
(Klausur 111, Dauer: zwei Stunden); 
Themen aus den Sonderfächern 
Geräte- und Materialkunde, 
Wettkampfbestimmungen, 
Unfallkunde und erste Hilfe, 
Organisations- und Rechtsfragen des Ski
und Skilanglaufs, 
Berggefahren, Schnee- und Lawinenkunde, 
Orientierung, Karten- und Kompasskunde, 
Ökologische Aspekte (einschließlich N atur
und Umweltschutz) und 
Fachbegriffe in englischer Sprache; 
(mündliche/schriftliche Prüfung, Dauer 
bei· ausschließlich mündlicher Prüfung: 
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70 Minuten, bei ausschließlich schriftlicher 
Prüfung: zwei Stunden); 

8.1.3 Lehreignung: zwei Lehrproben; 

8.2 Ausbildungsr ichtung Snowboardlehrer 

8.2.1 Praxis: 

8.2.1.1 Sportliches Snowboardfahren: 
8.2.1.1.1 PrüfungsgebietI: 

Abfahrt im Gelände nach Technik (gege
benenfalls auch auf verschiedenen Teil
strecken), 

8.2.1.1.2 Prüfungsgebiet II: 
zwei Prüfungsaufgaben, z.B. Riesenslalom, 
Slalom 
oder 
Vielseitigkeitslauf nach Technik oder nach 
Zeit (gegebenenfalls auch auf verschiede
nen Teilstrecken, jeweils in zwei Durchgän
gen; die bessere der bei den Bewertungen 
kommt zur Anrechnung) ; 

8.2.1.2 Snowboardtechniken: 
vier Prüfungsaufgaben (insbesondere Tech
nikformen aus dem gültigen Lehrplan des 
Deutschen Verbands für das Skilehrwesen) ; 

8.2.1.3 Freestyle: 
Demonstration von Fahrtechniken (insbe
sondere von Freestyle-Techniken aus dem 
gültigen Lehrplan des Deutschen Verbands 
für das Skilehrwesen) 
oder 
Befahren von Geländeformen, z.B. Half
pipe, nach Technik (in zwei Durchgängen; 
.die bessere der bei den Bewertungen kommt 
zur Anrechnung); 

8.2.2 Theorie: 

8.2 .2.1 Themen aus der Sportbiologie 
(Klausur I , Dauer: zwei Stunden), 

8.2.2.2 Themen aus der Didaktik und Methodik 
(Klausur II, Dauer: zwei Stunden), 

8.2.2 .3 Themen aus der Bewegungs- und Trainings
lehre 
(Klausur III, Dauer: zwei Stunden), 

8.2.2.4 Themen aus den Bereichen 
8.2.2.4.1 Geräte- und Materialkunde, 
8.2.2.4.2 Wettkampfbestimmungen, 
8.2.2.4 .3 Unfallkunde und erste Hilfe , 
8.2 .2.4.4 Organisations- und Rechtsfragen des Snow-

boardfahrens, 
8.2 .2.4.5 Berggefahren, Schnee- und Lawinenkunde, 
8.2.2.4 .6 Orientierung, Karten- und Kompasskunde, 
8.2.2.4.7 Ökologische Aspekte (einschließlich Natur-

und Umweltschutz) und 
8.2.2.4.8 Fachbegriffe in englischer Sprache; 

(mündliche/schriftliche Prüfung, Dauer bei 
ausschließlich mündlicher Prüfung: 70 Mi
nuten, bei ausschließlich schriftlicher Prü
fung: zwei Stunden); 

·8.2.3 Lehreignung: zwei Lehrproben . 

9. Bewertung der staatlichen Prüfung 

Die Hauptnote im Prüfungsteil Theorie er
rechnet sich als Durchschnitt aus den Noten 
gemäß Nummern 8.1.2 .1 mit 8.1.2.4 bzw. 

9.1 

9.1.1 

9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 

9.1.5 

9.2. 

9.2.1 

9.2.2 

9.2.3 

9.2.4 

9.2.5 

10. 

8.2.2.1 mit 8.2.2.4 . Die Prüfung ist bestan
den, wenn 

in der Ausbildungsrichtung Skilehrer 

die Prüfungsteile Nummern 8.1.1 , 8.1.2 und 
8.1.3 jeweils mindestens mit der Hauptnote 
"ausreichend" und 

im Prüfungsteil gemäß Nummer 8.1.1 die 
Prüfungsbereiche Nrn. 8.1.1.1 , 8.1.1.2 und 
8. 1.1.3 jeweils mindestens mit der Endnote 
"a usreichend " bewertet wurden und da bei 

im Prüfungs teil gemäß Nummer 8.1.1 die 
Note " ungenügend" nicht öfter als zweimal 
und 

im Prüfungs teil gemäß Nummer 8.1.2 in 
den Klausuren nach Nummern 8.1.2 .1, 
8.1.2.2 und 8.1.2.3 sowie in den Prüfungs
fächern gemäß Nummer 8.1.2.4 .1 bis 
8.1.2.4.8 höchstens einmal die Note "un
genügend " und 

in den Prüfungen gemäß Nummern 8.1.2.4.3 
und 8.1.2.4.5 jeweils mindestens die Note 
"ausreichend" 

erteilt wurde; 

in der Ausbildungsrichtung Snowboard
lehrer 

die Prüfungsteile gemäß Nummern 8.2.1, 
8. 2.2 und 8.2.3 jeweils mindestens mit der 
Hauptnote "ausreichend" und 

im Prüfungsteil gemäß Nummer 8.2 .1 die 
Prüfungsbereiche Nummern 8.2.1.1 , 8.2.1.2 
und 8.2.1.3 jeweils mindestens mit der End
note "ausreichend" bewertet wurden und 
dabei 

im Prüfungsteil gemäß Nummer 8.2.1 die 
Note "ungenügend" nicht öfter als zweimal 
und 

im Prüfungsteil gemäß Nummer 8.2.2 in den 
Klausuren nach den Nummern 8.2.2.1, 
8.2 .2.2 und 8.2.2. 3 sowie in den Prüfungs
fächern gemäß Nummer 8.2 .2.4 .1 bis 
8.2.2.4.8 höchstens einmal die Note "un
genügend" und 

in den Prüfungen gemäß Nummern 8.2.2.4.3 
und 8.2.2.4.5 jeweils mindestens die Note 
"ausreichend" 

erteilt wurde. 

Ist das Nichtbestehen der Prüfung auf die 
Note "mangelhaft " oder "ungenügend" in 
einem oder in bei den der Prüfungsfächer . 
gemäß Nummern 8.1.2.4.3 oder 8.1.2.4.5 
bzw. gemäß Nummern 8.2.2.4 .3 oder 
8.2.2.4.5 zurückzuführen, so ist die Wieder
holung dieser Prüfungen beim nächsten 
Prüfungstermin möglich. 

Zusatzausbildung 

Staatlich geprüfte Skilehrer können sich 
nach Ableistung eines Praktikums von min
destens 30 Stunden (a 60 Minuten) ohne 
weitere Ausbildung direkt zur staatlichen 
Prüfung für Snowboardlehrer melden. Das 
gleiche gilt für staatlich geprüfte Snow-
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boardlehrer, die die staatliche Prüfung für 
Skilehrer ablegen wollen .. Die Noten in 

10.1 der Lehreignung, 

10.2 Sportbiologie (Klausur I), 

10.3 Unfallkunde und erste Hilfe, 

10.4 Berggefahren, Schnee- und Lawinenkunde, 

10.5 Orientierung, Karten- und Kompasskunde, 

10.6 Ökologische Aspekte (einschließlich N atur
und Umwelt schutz) 

werden auf Antrag angerechnet. 
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Technische Universität München 

Zeugnis 

Herr/Frau ..... ...... ........ ............. ...... ... .. ...... ............. . 

geboren am .... ... .......... in ...... ........... ................. ... .. 

hat die staatliche Prüfung für Skilehrer 
erfolgreich abgeschlossen und damit die Befähigung zur Erteilung 

von Unterricht in Skilauf und Skilanglauf nachgewiesen. 

Er/Sie ist damit berechtigt, die Berufsbezeichnung 

Staatlich geprüfter Skilehrer/ 
Staatlich geprüfte Skilehrerin 

zuführen. 

München, den ........................... .. 

Der Prüfungsvorsitzende 

Die Prüfung wurde nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachsportlehrer im freien Beruf - BayAPOFspl 
(BayRS 227-3- 2- 1- UK/WFK) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt . 

Anlage 2a 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5/1999 

Seite 2 des Zeugnisses für Herrn/Frau ....... vom ...... .... . . 

Prüfungsergebnis 

1. Praxis: 
Sportliches Skifahren 
- Prüfungsgebiet I 

Abfahrt im Gelände 
- Prüfungsgebiet II 

Prüfungsaufgabe 1 
Prüfungsaufgabe 2 

Endnote Sportliches Skifahren: 

Fahrtechniken 
- Prüfungsaufgabe 1 
- Prüfungsaufgabe 2 
- Prüfungsaufgabe 3 
- Prüfungsaufgabe 4 
Endnote Fahrtechniken: 

Langlauf 
- Technik 
- Zeitlauf 
Endnote Langlauf: 

2. Theorie: 
- Sportbiologie (Klausur I) 

Didaktik/Methodik (Klausur II) 
- Bewegungs-/Trainingslehre (Klausur III) 
- Sonderfächer (mündliche/schriftliche Prüfung) 

- Geräte- und Materialkunde 
- Wettkampfbestimmungen 
- Unfallkunde und erste Hilfe 
- Organisations- und Rechtsfragen 
- Berggefahren, Schnee- und 

Lawinenkunde 
- Orientierung, Karten- und 

Kompasskunde 
- ökologische Aspekte 
- Fachbegriffe in englischer 

Sprache 
Endnote Sonderfächer: 

3. Lehreignung 
Lehrprobe (unvorbereitet) 

- Lehrprobe (vorbereitet) 

Hauptnote Praxis: 

Hauptnote Theorie: 

Hauptnote Lehreignung: 

Gesarntnote: ........................... ( .... ) 
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Technische Universität München 

Zeugnis 

Herr/Frau ..... .... ...... .... .... .. ............ ...... .. ......... .... .... . 

geboren am ................. in ...................................... . 

hat die staatliche Prüfung für Snowboardlehrer 
erfolgreich abgeschlossen und damit die Befähigung zur Erteilung 

von Unterricht im Snowboardfahren nachgewiesen. 

Er/Sie ist damit berechtigt, die Berufsbezeichnung 

Staatlich geprüfter Snowboardlehrer/ 
Staatlich geprüfte Snowboardlehrerin . 

zuführen. 

München, den ......... .. ......... .. ..... .. 

Der Prüfungsvorsitzende 

Die Prüfung wurde nach der Ausbildungs- und Prüfungs ordnung für Fachsportlehrer im freien Beruf - BayAPOFspl 
(BayRS 227-3-2-1- UK/WFK) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt. 

Anla~e 2b 
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Seite 2 des Zeugnisses fü r Herrn/Frau ...... ......... ....................... ..... vom ... . . 

Prüfungs ergebnis 

1. Praxis: 
Sportliches Snowboardfahren 
- Prüfungsgebiet I 

Abfahrt 
- Prüfungsgebiet 11 

Prüfungsaufgabe 1 
Prüfungsaufgabe 2 

Endnote Sportliches Snowboardfahren: 

Snowboardtechniken 
- Prüfungsaufgabe 1 
- Prüfungsaufgabe 2 
- Prüfungsaufgabe 3 
- Prüfungsaufgabe 4 
Endnote Snow board techniken: 

Freestyle 
- Techniken 
- Geländeformen 
Endnote Freestyle: 

2. Theorie: 
- Sportbiologie (Klausur I) 
- Didaktik/Methodik (Klausur 11) 
- Bewegungs-/Trainingslehre (Klausur 111) 
- Sonderfächer (mündliche/schriftliche Prüfung) 

- Geräte- und Materialkunde 
- Wettkampfbestimmungen 
- Unfallkunde und erste Hilfe 
- Organisations- und Rechtsfragen 

Berggefahren, Schnee- und 
Lawinenkunde 

- Orientierung, Karten- und 
Kompasskunde 

- ökologische Aspekte 
- Fachbegriffe in englischer 

Sprache 
Endnote Sonderfächer: 

3. Lehreignung 
- Lehrprobe (unvorbereitet) 
- Lehrprobe (vorbereitet) 

Hauptnote Praxis: 

Hauptnote Theorie: 

Hauptnote Lehreignung: 

Gesallltnote: ........................... ( .... ) 
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1. 

2. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

3. 
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Berg- und Skiführer 

Besondere Voraussetzung für die Zulassung 
zur Ausbildung 

Für die Zulassung zur Ausbildung ist zu
sätzlich zu den Voraussetzungen nach § 4 
der Nachweis alpiner Betätigung in Form 
eines schriftlichen Touren berich ts für einen 
Zei tra um von mindestens drei Jahren erfor
derlich. Die Touren sind nach Fels-, Eis
und kombinierten Fahrten sowie Skihoch
touren zu ordnen. Für die Felsfahrten ist die 
Bewertung nach der Schwierigkeitsskala 
der Union Internationale des Associations 
d 'Alpinisme (UIAA-Skala) anzugeben, für 
die Eisfahrten die Steilheit und Länge der 
Eisroute. Uber die Zulassung zum Eig
nungstest entscheidet die Technische Uni
versität München nach Anhörung des Ver
bands Deutscher Berg- und Skiführer und 
des Deutschen Alpenvereins. 

Lehrinhalte des Eignungstests 

Zur Schaffung einheitlicher Testvorausset
zungen findet vor der Durchführung des 
Eignungstests eine kurze Unterweisung in 
folgenden Gebieten statt: 

Skilauf: 

Praxis: 
Fahren und Schwingen im freien Gelände 
und auf der Piste; 

Theorie: 
Verhaltensregeln für Skifahrer auf und ab
seits der Piste, Beurteilung der aktuellen 
Schnee- und Lawinensituation, Gebrauch 
von Verschüttetensuchgeräten (VS-Geräte); 

Fels: 

Praxis: 
Seil- und Sicherungstechniken für Fels
klettertouren; 

Theorie: 
Ausrüstung und Gefahrenhinweise für das 
Klettern im alpinen Fels; 

Eis: 

Praxis: 
Seil- und Sicherungstechniken für Glet
scherbegehungen und Eisfahrten; 

Theorie: 
Ausrüstung und Gefahrenhinweise für 
Hochtouren und Eisklettern. 

Inhaltliche Anforderungen im Eignungs
test 

Zur Feststellung der erfolgreichen Teilnah
me am Eignungstest sind die nachfolgend 
aufgeführten Testaufgaben zu absolvieren. 
Die Entscheidung über die Auswahl bei 
alternativ angegebenen Testaufgaben so
wie über die Festlegung von Testaufgaben 
trifft die Technische Universität München. 
Diese Entscheidungen werden den Ausbil-

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.2 . 

3.2.1 

3.2 .2 

3.3. 

3.3 .1 

3.3 .2 

4. 

5. 

5.1 
5.2 

5.3 

Anlage 3 

dungsteilnehmern unmittelbar vor der Ab
nahme der einzelnen Testaufgaben bekannt 
gegeben. Ausbildungsteilnehmer mit er
folgreich abgelegtem Eignungstest in der 
Ausbildungsrichtung Skilehrer gemäß An
lage 2 Nr. 3 oder erfolgreich abgelegter staat
licher Prüfung zum Skilehrer gemäß An
lage 2 Nr. 8 werden auf Antrag von den 
Testteilen nach Nummern 3.1.1 und 3.1.2 
frei gestell t. 

Skilauf: 

Abfahrt auf der Piste und im freien Gelände 
(nach Technik, gegebenenfalls auch auf ver
schiedenen Teilstrecken) , 

Fahrtechniken: 
drei Testaufgaben (für das Fahren im freien 
Gelände insbesondere relevante Technik
formen aus dem gültigen Lehrplan des 
Deutschen Verbands für das Skilehrwesen), 

skitouristisches Begehen des winterlichen 
Hochgebirges; 

Fels: 

Technik des Gehens und Kletterns in alpi
nem Gelände unter Berücksichtigung der 
kondi tionellen Fähigkeiten, 

Nachweis vorhandener Kletterfertigkeiten 
im Fels des VI. Schwierigkeitsgrades im 
Rahmen einer Tour als Seilerster nach der 
Schwierigkeitsskala der Union Internatio
nale des Associations d'Alpinisme (UIAA
Skala) einschließlich zweckentsprechen
dem Verhalten im alpinen Gelände; 

Eis: 

Techniken des Gehens und Kletterns im 
Eisbruch, 

Klettern im Rahmen einer Tour als Seilers
ter in einem Gelände mittlerer Schwierig
keiten einschließlich zweckentsprechen
dem Verhalten beim Begehen des hochalpi
nen Geländes (Fels: maximal VI. Schwie
rigkeitsgrad nach UIAA-Skala; Eis: Durch
schnittsneigung maximal 60%). 

Bewertung des Eignungstests 

Der Eignungstest ist bestanden, wenn die 
Testbereiche gemäß Nummern 3.1.1 , 3.1.2 , 
3.1.3 , Nummern 3.2.1 und 3.2.2 sowie Num
mern 3.3 .1 und 3.3.2 jeweils mindestens mit 
der Endnote "ausreichend" bewertet wur
den. 

Theorielehrgang (Lehrgang I) 

Im Lehrgang I werden zusätzlich zu den 
Gebieten nach § 7 Abs. 2 Vorlesungen und 
Übungen in folgenden Fächern durchge
führt: 
Berufsbild des Bergführers, 
Wetterkunde, 
Schnee- und Lawinenkunde, 



5.4 

5.5 
5.6 

5.7 

6. 

7. 

8. 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.'5 

8.1.6 

8.1.7 

8.2 

8.2.1 

8.2 .2 

8.2.3 

8.2.4 

8.2.5 

8.2.6 

8.2 .7 

8.3 

9. 

9.1 

9.1.1 
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Orientierung, 
Ausrüstungskunde, 
Sicherungstheorie, 
Geographie des Alpenraums. 

Praktikum 

Das Praktikum soll sich zu gleichen Teilen 
auf Führungen bzw. Unterricht im Fels , Eis 
und touristischen Skilauf erstrecken. Es 
kann frühestens nach erfolgreichem Besuch 
des Lehrgangs III beantragt werden. 

Reihenfolge der Lehrgänge 

Die Ausbildungslehrgänge sind in der vor
geschriebenen Reihenfolge zu absolvieren. 

Felslehrgang (Lehrgang II) 

In diesem Lehrgang werden die Ausbil
dungsteilnehmer in folgenden Gebieten un
terwiesen: 

Praxis: 

Methodik des Felskletterns einschließlich 
der Seil- und Sicherungstechniken, 

Führen von Gruppen auf Klettersteigen und 
im hochalpinen Gelände, 

Führen von Touristen in leichtem und 
schwerem Felsgelände bis zum VI. Schwie
rigkeitsgrad nach UIAA-Skala , 

erste Hilfe und Maßnahmen am Unfallort, 

planmäßige und behelfsmäßige Bergret
tung, 

Klettertechniken, insbesondere unter Berück
sichtigung der Anforderungen des Sport
kletterns , 

Orientierung im Gelände; 

Theorie: 

einschlägige Themen aus dem Theorielehr
gang (vertiefte Behandlung), 

Wetterkunde (einschließlich Umsetzung am 
aktuellen Wettergeschehen) , 

Natur- und Umweltschutz (einschließlich 
praktischer Umsetzung) , 

alpine Führerliteratur (Inhalte, Handha
bung), 

Methodik des Felskletterns, 

Führen im alpinen Felsgelände (Führungs
theorie), 

Alpine Gefahren im Hochgebirge; 

Lehrarbeit: 
methodisch-didaktische Lehrübungen. 

Eislehrgang (Lehrgang III) 

In diesem Lehrgang werden die Ausbil
dungsteilnehmer in folgenden Gebieten un
terwiesen: 

Praxis: 

Methodik des Eisgehens und Eiskletterns, 

9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 

9.1.5 

9.1.6 

9.2 

9.2.1 

9.2.2 

9.2 .3 

9.2.4 

9.2 .5 

9.2.6 

9.3 

10. 

10.1 

10.1.1 

10.1.2 

10.1.3 

10.1.4 

10 .1.5 

10.1.6 

10.1.7 

10.2 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

10.2.5 

10.2 .6 

Führen von Touristen und Gruppen auf 
Gletschern, 

Führen von Touristen im Eis und kombi
nierten Gelände, 

behelfsmäßige Bergrettung und Spalten
bergung, 

Steigeisen- und Pickeltechniken des Eisge
hens und Eiskletterns, 

Orientierung im Gelände; 

Theorie: 

einschlägige Themen aus dem Theorielehr
gang (vertiefte Behandlung), 

Wetterkunde (einschließlich Umsetzung am 
aktuellen Wettergeschehen) , 

Gletscherkunde, 

alpine Gefahren des vergletscherten Hoch
gebirges , 

Methodik des Eisgehens und Eiskletterns, 

Führen im vergletscherten Hochgebirge 
(Führungs theorie) ; 

Lehrarbeit: 
methodisch-didaktische Lehrübungen. 

Winterlehrgang (Lehrgang IV) 

In diesem Lehrgang werden die Ausbil
dungsteilnehmer in folgenden Gebieten un
terwiesen: 

Praxis: 

Methodik des Tourenskilaufs , 

Skitechniken für das Fahren im freien 
Gelände, 

Verhalten im lawinengefährdeten Gelände, 
Kameradenhilfe und Bergung von Ver
schütteten aus Lawinen, 

Führen von Gruppen in vergletschertem 
und unvergletschertem winterlichen Hoch
gebirge, 

behelfsmäßige Bergrettung und Spalten
bergung unter winterlichen Verhältnissen, 

Bau von Winterbiwaks, 

Orientierung im Gelände; 

Theorie: 

einschlägige Themen aus dem Theorielehr
gang (vertiefte Behandlung), 

Schnee- und Lawinenkunde (einschließlich 
Umsetzung an der aktuellen Schnee- und 
Lawinensituation), 

Wetterkunde (einschließlich Umsetzung am 
aktuellen Wettergeschehen) ,-

Natur- und Umweltschutz (einschließlich 
praktischer Umsetzung), 

Führen im winterlichen Hochgebirge (Füh
rungstheorie) , 

Alpine Gefahren des winterlichen Hochge
birges; 
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10.3 Lehrarbeit: 
methodisch-didaktische Lehrübungen. 

11. Staatliche Prüfung 

Die Meldung zur Prüfung muss innerhalb 
von sechs Jahren nach Bestehen des Eig
nungstests gemäß Nummer 4 erfolgen. Die 
Technische Universität München kann in 
Härtefällen Ausnahmen zulassen. Die Prü
fung umfasst eine Prüfung des praktischen 
Könnens, der theoretischen Kenntnisse und 
der Lehreignung. Dabei werden die Prü
fungsteile Praxis und Lehreignung jeweils 
zunächst in einer Sommer- und anschlie
ßend in einer Winterprüfung abgenommen. 
Der abschließende Prüfungsteil Theorie 
kann örtlich getrennt, soll aber in einem an
gemessenen zeitlichen Zusammenhang mit 
den anderen Prüfungsteilen durchgeführt 
werden. In begründeten Fällen kann die 
Technische Universität München Ausnah
men von der angegebenen Reihenfolge der 
Prüfungsteile zulassen. Die Orte der Som
mer- und Winterprüfung werden den Prü
fungsteilnehmern aus Gründen der Chan
cengleichheit kurzfristig bekannt gegeben. 
Die Entscheidung über die Auswahl bei 
alternativ angegebenen Prüfungs aufgaben 
sowie die Festlegung von Prüfungs auf
gaben trifft die Technische Universität 
München. Diese werden den Ausbildungs
teilnehmern unmittelbar vor der Abnahme 
der einzelnen Prüfung bekannt gegeben. 
Die Themen der Lehrproben I, II und IV 
'werden dem Ausbildungsteilnehmer späte
stens am Vorabend der Prüfungsabnahme, 
das Thema der Lehrprobe III wird unmittel
barvorBeginn bekannt gegeben. § 12 Abs: 3 
Satz 2 gilt entsprechend. 

11.1 Praxis: 

11.1.1 Sommerprüfung 
11.1.1.1 Demonstration ausgewählter Techniken des 

Felskletterns, 
11.1.1.2 Demonstration ausgewählter Techniken des 

Eiskletterns (Steigeisen- und Pickeltechni
ken), 

11.1.1.3 situationsgerechte Anwendung ausgewähl
ter Fertigkeiten aus dem Bereich der Füh
rungstätigkeit; 

11.1.2 Winterprüfung 
11.1.2.1 Demonstration ausgewählter Skitechniken 

(insbesondere Prüfungsaufgaben aus dem 
gültigen Lehrplan des Deutschen Verbands 
für das Skilehrwesen), 

11.1.2.2 situations gerechte Anwendung ausgewähl
ter Fertigkeiten aus dem Bereich der Füh
rungstätigkeit; 

11.2 Lehreignung: 

11.2.1 Sommerprüfung 
11.2.1.1 Lehrprobe I aus der Führungstätigkeit im 

Fels, 
11.2.1.2 Lehrprobe II aus der Führungstätigkeit im 

Eis bzw. im kombinierten Gelände, 
11.2.1.3 Lehrprobe III aus der Lehrtätigkeit im Fels 

oder im Eis bzw. im vergletscherten Hoch-

11.2.2 

11.3 

11.3.1 

11.3.2 

11.3.3 

11.3.4 

11.3.5 

11.3 .6 

11.3.7 

11.3.8 

11.3.9 

11.3.10 

11.3.11 

12. 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

13. 

gebirge (einschließlich von Aspekten der 
Sicherheit und des Natur- und Umwelt
schutzes); 
Winterprüfung 
Lehrprobe IV aus der Führungstätigkeit im 
winterlichen Hochgebirge (einschließlich 
von Aspekten der Sicherheit und des N atur
und Umweltschutzes) . 
In den Lehrproben gemäß Nummer 11.2 
wird das persönliche bergsteigerische Kön
nen des Ausbildungsteilnehmers mit geprüft. 

Theorie: 

Ausrüstungskunde, 

Sicherungstheorie, 

Didaktik und Methodik, 

Sportbiologie, 

Unfallkunde/erste Hilfe, 

Trainingslehre, 

Schnee- und Lawinenkunde, 

Wetterkunde, 

Orientierung, 

Ökologische Aspekte (einschließlich N atur
und Umweltschutz), 

Fachbegriffe in englischer und französischer 
Sprache. 

Bewertung der staatlichen Prüfung 
Die staatliche Prüfung ist bestanden, wenn 

die Prüfungsbereiche gemäß Nummern 
11.1.1.1,11.1.1.2,11.1.1.3,11.1.2.1,11.1.2.2, 
11.2.1.1,11.2.1.2,11.2.1.3 und Nr. 11.2 .2 je
weils mindestens mit der Endnote "ausrei
chend" bewertet wurden und 

als Durchschnitt der Noten in den Prü
fungsfächern gemäß Nummern 11.3.1 bis 
11.3.11 mindestens die Note "ausreichend" 
und 

höchstens in einem der Prüfungsfächer 
gemäß Nummern 11.3.1 bis 11.3.11 die Note 
" ungenügend " und 

in den vier Prüfungsfächern gemäß Num
mern 11.3.5,11.3.7,11.3.8 und 11.3.9 jeweils 
mindestens die Note "ausreichend" erteilt 
wurde. 
Ist das Nichtbestehen der Prüfung auf die 
Note "mangelhaft" oder "ungenügend" in 
einem oder mehreren Prüfungsfächern ge
mäß Nummern 11.3.5, 11.3.7, 11.3.8 oder 
11.3.9 zurückzuführen, ist die Wiederho
lung der Prüfung in diesen Fächern beim 
nächsten Prüfungstermin möglich. 

Sonderbestimmungen für Heeresbergfüh
rer und Polizeibergführer 
Im Rahmen des Berufsförderungsdienstes 
der Bundeswehr wird Heeresbergführern 
ein verkürzter Ausbildungsgang zur staat
lichen Berg- und Skiführerprüfung ange
boten. Dieser steht auch Polizeibergführern 
offen. In diesen Fällen gelten folgende be
sonderen Regelungen: 
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13 :1 Zusätzlich zu den Nachweisen nach § 4 
Abs. 1 ist ein Nachweis über die erfolgreiche 
Ablegung der Heeresbergführer- bzw. Poli
zeibergführerprüfung vorzulege.n . 

13.2 Eine Pflicht zur Teilnahme an den Ausbil
dungslehrgängen gemäß Nummer 5 (Theo
rielehrgang), Nr. 8 (Felslehrgang), Nr. 9 
(Eislehrgang) und Nr. 10 (Winterlehrgang) 
besteht nicht. 

13.3 Das Praktikum wird in Abweichung von § 8 
Abs. 1 auf 150 Stunden verkürzt. In Abwei
chung von § 8 Abs. 2 kann das Praktikum 
für Heeresbergführer durch Vereinbarung 
zwischen dem Berufsfärderungsdienst der 
Bundeswehr und dem Ausbilder gemäß § 9 
Abs. 1 geregelt werden. Diese Vereinbarung, 
die den Namen des Heeresbergführers ent
halten muss, ist der Technischen Univer
sität München zur Genehmigung nach § 8 . 
Abs. 4 zuzuleiten. 

13.4 Die staatliche Prüfung gemäß Nummer 11 
ist abzulegen. 

13 .5 Für das Bestehen der staatlichen Prüfung 
gilt Nummer 12. 
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Technische Universität München 

Zeugnis 

Herr/Frau ............ .... ............ .. ... ...... .... .... ... .. ...... .... . 

geboren am ................. in ...... .. ..... ... .. .... .. ... .. ........ .. 

hat die staatliche Prüfung für Berg- und Skiführer 
erfolgreich abgeschlossen und damit die Befähigung zur 

Unterrichts- und Führungstätigkeit als Berg- und Skiführer nachgewiesen. 

Er/Sie ist damit berechtigt, die Berufsbezeichnung 

Staatlich geprüfter Berg- und Skiführer/ 
Staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin 

zuführen. 

München, den .. ..... ....... ... ...... ... .. . 

Siegel Der Prüfungsvorsitzende 

Die Prüfung wurde nach der Ausbildungs- und Prüfungs ordnung für Fachsportlehrer im freien Beruf - BayAPOFspl
(BayRS 227- 3- 2- 1- UK/WFK) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt. 

Anlal:e 3a 
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Seite 2 des Zeugnisses für Herrn/Frau .......... ... .. ... ... .. ....... .. .... vom 

1. Praxis: 
Sommerprüfung 
- Techniken des Felskletterns 
- Techniken des Eiskletterns 
- Fertigkeiten aus dem Bereich 

der Führungstätigkeit 

Winterprüfung. 
- Skitechniken 
- Fertigkeiten aus dem Bereich 

der Führungstätigkeit 

2. Theorie: 
Ausrüstung 

- Sicherungstheorie 
- Didaktik und Methodik 
- Sportbiologie 
- Unfallkunde und erste Hilfe 
- Trainingslehre 
- Schnee- und Lawinenkunde 
- Wetterkunde 
- Orientierung 
- ökologische Aspekte 
- Fachbegriffe in englischer und 

französischer Sprache 

3. Lehreignung 
Sommerprüfung 
- Lehrprobe I (vorbereitet) 
- Lehrprobe II (vorbereitet) 
- Lehrprobe III (unvorbereitet) 

Winterprüfung 
- Lehrprobe IV (vorbereitet) 

.I 

Prüfungs ergebnis 

Hauptnote Praxis: 

Hauptnote Theorie: 

Hauptnote Lehreignung: 

Gesaßltnote: ........................... ( .... ) 
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2126-1-4- A 

Verordnung 
zur Aufhebung der 

Verordnung über die Meldepflicht 
für EHEC-Ausscheider 

Vom 11. Februar 1999 

Auf Grund von § 7 Abs. 3 des Bundes-Seuchenge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
Dezember 1979 (BGBl I S. 2262), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 1997 (BGBl I S. 594), in Ver
bindung mit § 7a der Verordnung zur Ausführung des 
Bundes-Seuchengesetzes (BayRS 2126-1-A), geändert 
durch Verordnung vom 25 . Februar 1986 (GVBl S . 13) , 
und Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Überleitung 
von Zuständigkeiten vom 23. Juli 1993 (GVBl S . 496 , 
BayRS 1102-7-S) erlässt das Bayerische Staats
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Gesundheit folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Meldepflicht für EHEC
Ausscheider vom 21. März 1996 (GVBl S . 122, BayRS 
2126-1-4-A) wird aufgehoben. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Dezem
ber 1998 in Kraft. 

München, den 11. Februar 1999 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Gesundheit 

Barbara S t a m m , Staatsministerin 
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